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EZ/OZ: 1266/1

Fraktion:
KFG

Datum:
03.07.2025

Frage für die Fragestunde (§ 16a 
GO-GR)

Antragsteller:in(nen): GR Mag. Astrid Schleicher (KFG)
Regierungsmitglied(er): Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. 
Judith Schwentner (Grüne)

Termine zu Informationsveranstaltungen von Bebauungsplänen

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Schwentner, 

Immer öfter sehen wir Bebauungspläne auf den Gemeinderatstagesordnungen. Es ist wichtig
neben dem Räumlichen Leitbild auch im kleineren Maßstab Ziele für die Entwicklung eines
Gebietes zu definieren. In der vorliegenden Frage geht es jedoch nicht um die Gestaltung der
Grundstücke, sondern  um die Informationsveranstaltungen, in denen Bürger bzw. Betroffene
ihre Fragen stellen und eventuell Wünsche, Anregungen und Beschwerden äußern können.
Zudem haben Bürger während der Auflage die Möglichkeit schriftliche Einwendungen
einzubringen, deren anschließend im Verfahren Rechnung getragen wird. 

Die letzten Veranstaltungen mussten aus Gründen verlegt werden und trat als markantestes
Beispiel und als Grundlage für diese Frage, der BBPL 6.38.0 hervor. Hier war die Auflagezeit
vom 08.05.2025 - 03.07.2025 definiert und die Infoveranstaltung war am 24.06.2025. 

Schaut man sich die Termine der Infoveranstaltungen an, finden mehr als 50% (bei den
aktuellen BBPL Entwürfen) außerhalb der ersten zwei Wochen statt. Die Regel scheint dabei
zwischen der dritten und fünften Woche zu sein. 

Nachdem viele Bürger mangels Informationsquellen erst bei einer möglichen Veranstaltung
vom Bebauungsplan erfahren, wäre es zielführend diese innerhalb der ersten zwei Wochen
des Auflagezeitraums abzuhalten. Damit können Bürger mögliche Einwendungen prüfen,
erstellen bzw. erstellen lassen. Drei Wochen, oder gar nur eine Woche wie in manchen Fällen,
reicht für viele nicht aus, um qualifizierte Einwendungen formulieren zu können. Unter
welchen Umständen eine Verlängerung des Auflagezeitraums möglich ist, sollte zudem auch
geprüft werden. Hierzu findet sich auf der Website der Stadt Graz beispielhaft der BBPL
3.15.0., bei dem der Zeitraum um fast einen Monat verlängert wurde. 

XVI. Gemeinderatsperiode
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Es wird folgende
ANFRAGE
gestellt:

Werden Sie zukünftig aktiv darauf achten, dass Informationsveranstaltungen zu 
Bebauungsplanverfahren jedenfalls spätestens innerhalb der ersten zwei Wochen des 
Auflagezeitraums abgehalten werden? 

Freigaben / Unterschriften:
GR Mag. Astrid Schleicher (KFG)

Beschlussvermerk
Gemeinderat am 03.07.2025
wird schriftlich beantwortet
Schriftführer:in: Lidija Fink


